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Hochdruck in Berlin zeigt Wirkung: Die Mauer ist durchbrochen. 
 
Die Mauer muss weg stand auf einem Transparent von 
Kolleg/innen auf der Kundgebung anlässlich der Verhandlungen im 
Januar in Berlin. Das Signal der Kolleg/innen war eindeutig. Nach 
20 Jahren ist es Zeit: Gleiches Geld für gleiche Arbeit! 
 
Dieses Signal kam beim Arbeitgeber an und er legte bei den 
Tarifverhandlungen am 24. Februar in Kassel ein deutlich 
verbessertes Angebot vor.  

 
Nach schwierigem, aber konstruktivem Verhandlungsmarathon konnten die Gewerkschaften 
folgendes Ergebnis erzielen: 

 

• Ab dem 1.1.2011 beträgt das Entgelt im Tarifgebiet Ost 91,5 %, der zu diesem Zeitpunkt 
geltenden Tabelle des Tarifgebietes West. 
 

• Ab dem 1.1.2013 beträgt das Entgelt im Tarifgebiet Ost 92,5 %, der zu diesem Zeitpunkt 
geltenden Tabelle des Tarifgebietes West. 
 

• Ab dem 1.1.2014 beträgt das Entgelt im Tarifgebiet Ost 93,6 %, der zu diesem Zeitpunkt 
geltenden Tabelle des Tarifgebietes West 
 

• Ab dem 1.1.2015 beträgt das Entgelt im Tarifgebiet Ost 94,75 %, der zu diesem Zeitpunkt 
geltenden Tabelle des Tarifgebietes West. 
 

Damit wurde zwar keine 
hundertprozentige Angleichung erreicht, 
aber die Schritte dazu sind deutlich. Die 
Tarifparteien haben sich verpflichtet, ab 
dem 1.4.2014 über weitere 
Angleichungsschritte zu verhandeln. Das 
Ergebnis dieser Verhandlungen muss bis 
zum 30.6.2015 vorliegen. Kommt es zu 
keiner Einigung wurde eine Schlichtung 
vereinbart.  

 



 
 

 

Weitere Eckpunkte sind: 
 

• ab dem 1.1.2011 ein einheitliches Weihnachtsgeld von 1.200 € 

• ab dem 1.1.2011 eine einheitliche Altersvorsorge 

• im Jahr 2012 gibt es eine Sonderzahlung für Gewerkschaftsmitglieder im Tarifgebiet Ost 
von 250 Euro.  

 
Somit haben die Gewerkschaften bis 2015 Jahr für Jahr Angleichungsschritte festgeschrieben.  
Die Erklärungsfrist endet zum 31.3.2010.  
 

Mit der Sonderzahlung für Gewerkschaftsmitglieder stellen wir klar: 
Gewerkschaftliches Engagement zahlt sich aus. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dieses Tarifergebnis konnte nur durch euer herausragendes 
Engagement und eure Teilnahme an der Kundgebung im kalten 

Januar in Berlin erreicht werden. 
 

Unser Kampf hat sich gelohnt!  
Wir treten für dich ein!   Tritt du in die Gewerkschaft ein! 

 

 


